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1. vom gesamten Reinvermö-

gen ein Freibetrag von
• Fr. 25 OOO.- für Alleinste-
hende bzw. von
• Fr. 40 000.- für Ehepaare
oder Personen mit Kindern
abgezogen wird, und

2. das den Freibetrag über-
steigende Vermögen nur
teilweise, das heisst
• bei Personen vor dem
Rentenalter (Hinterbliebe-
ne, Invalide) zu einem
Fünfzehntel bzw. zu 6^/3

Prozent,
• bei Altersrentnern mit ei-

genem Haushalt zu einem
Zehntel bzw. zu 10 Prozent,
• bei Altersrentnern im
Heim - sofern dies das

kantonale Recht vorsieht -
zu einem Fünftel, bzw. zu
20 Prozent,
angerechnet wird.

Als alleinstehender Alters-
rentnerin wird Ihnen also ein
Vermögen von Fr. 36 000.-
bei der EL-Berechnung wie
folgt angerechnet:
• Vermögen Fr. 36 000.-
• abzüglich Frei-

betrag für
Alleinstehende Fr. 25 000-

• Vermögen über
Freibetrag Fr. 11 000.-

Davon wird ein Zehntel, d.h.
1100 Franken zum anrechen-
baren Einkommen hinzuge-

rechnet. Es darf nicht ver-
gessen werden, dass auch ein

angemessener Zinsertrag als

Einkommen angerechnet
werden muss, was zum Bei-

spiel bei einem Sparheftzins
von 3,5% auf 36000 Franken
einen Zinsertrag von 1200
Franken ergeben würde.

und wenn Sie Ihr Ver-

mögen anbrauchen müssen?

Versicherte, die EL beziehen,
sind in der Verfügungsfrei-
heit. Um zu vermeiden, dass

die aus Steuergeldern finan-
zierten EL durch Verzicht -
beispielsweise Erbteilung zu
Lebzeiten - ohne Wirtschaft-
liehe Notwendigkeit bezogen
werden können, werden bei
der Berechnung der EL

grundsätzlich alle Einkorn-
mens- oder Vermögensteile,
auf welche ohne Gegenlei-
stung freiwillig verzichtet
wurde, angerechnet, als ob sie

noch vorhanden wären.
Die Ergänzungsleistung

soll helfen, den Lebensunter-
halt angemessen zu decken,
wenn dies mit eigenen Mit-
teln nicht möglich ist. Es

steht also nichts im Wege,
dass Sie auf Ihr Vermögen
zurückgreifen, soweit dies für
den Lebensunterhalt nötig
ist, zumal Ihnen heute nur

AVANT, das Original
Gehhilfe und bequemes
Sitzen in einem
Vorteile: Gurtbremsen,
erfordern minimale Muskelkraft,
Sitzhöhe versteilbar, kann da-
durch jeder Körpergrösse ange-
passt werden.
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eine geringe EL zusteht.
Wenn sich Ihr Vermögen ver-
kleinert, dann geht der Zins-
ertrag zurück, so dass sich Ihr
EL-Anspruch mit der Zeit ent-
sprechend erhöhen kann.

Vergütung von ungedeckten
Krankheits- und Pflege-
kosten über die EL

Gerne weise ich bei dieser Ge-

legenheit darauf hin, dass im
Rahmen einer einfachen und
zweckmässigen Behandlung
notwendige Krankheits- und
Pflegekosten, die von der
Krankenkasse nicht gedeckt
werden - z. B. Franchise,
Selbstbehalte, Kosten für ärzt-
lieh angeordnete Medika-
mente, Zahnarztkosten -
über die EL zurückerstattet
werden können. Dabei dür-
fen die laufenden EL sowie
die Rückvergütung von
Krankheits- und Pflegekosten
für Alleinstehende den Ge-

samtbetrag von Fr. 27 768.-
(66^/3 Prozent der Einkorn-
mensgrenze) nicht überstei-

gen. Wenn Sie also 900 Fran-
ken EL im Jahr beziehen
(12mal 75 Franken), so ste-

hen für notwendige Krank-
heits- und Pflegekosten noch
Fr. 26 868 - zur Verfügung.

Um die Rückerstattung
geltend zu machen, müssen
Sie bei der für Sie zuständigen
EL-Stelle die entsprechenden
Belege (Rechnungen, Abrech-

nung der Krankenkasse usw.)
einreichen. Um böse Überra-

schungen auszuschliessen, ist
bei höheren Kosten (z.B.
bei Zahnbehandlungen usw.)

vorgängig eine Kostengut-
spräche zu verlangen. Auf
diese Weise lässt sich ab-

klären, ob im Einzelfall genü-
gend Mittel verfügbar sind
und eine einfache und zweck-

mässige Behandlung sicher-
stellen. Dr. iwr. Riido/jf Tuor
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Generatio-
nenfragen
Wie ich im höheren
Alter (nicht) sein
und wirken möchte

Nach einer a/fe« und bewahrten

Rege/ so// man sein Fe/d beste/-

/en, so/ange die Zeit dafür gege-
ben /st. /ch habe immer wieder
die trübe £r/dbrwn^ gemacht,
dass /etzfwd/i^e Ver/iigungen

o/t an/geschoben und sch/iess-

/ich gar vergessen werden. Mit
unliebsamen Folgen nicht b/oss

/xir den Menseben, der auf dem

Weg in die Lwigke/f ist, sondern

auch /ür seine Nachkommen.
Mancher Streit /iesse sich bei

rechtzeitiger Disposition ver-
meiden.

/ch bin bestrebt, Ordnung in
meinenpersönlichen Ange/egen-
heiten zu scha/fen, da und dort
vieZ/eicht auch eine Fnfschu/di-

gung an Mitmenschen zu /or-
mu/ieren, denen ich w/ssent/ich
oder auch unbewusst weh getan
hatte. Und vor a//em iege ich mir
eine liste Jener soz/a/en inst/tu-
fionen an, die nach meinem Ab-
/eben mit einer Spende berück-

s/chtigt werden so/Zen. £s beste-

izen neben Pro Senectute sicher
zah/re/che PfiZ/sorgan/safionen,
die vo/ies Vertrauen verdienen

und Legate im Sinn des Frb/as-

sers verwalten.
Diese Absicht ist löblich,

die positive Wirkung aller-
dings nicht zwingend. Auch
letztwillige Verfügungen
können Advokatenbrot abge-
ben, und manch ein Erb-las-

ser würde zum Er-blasser,
müsste er die Auslegung sei-

ner geäusserten Wünsche
noch mitansehen.

Eine klare «Veröffentli-
chung» seiner Verteilabsich-
ten an den engeren Kreis der
Bedachten (und nicht nur
vage Andeutungen zwischen
Küche und Kaffee!) schon zu
Lebzeiten könnte sicherlich
ein weiteres Stück mildernde
postume Umstände schaffen.

«



Was die ins Bedenken ge-
nommenen Organisationen
und Institutionen anbetrifft,
geht es wohl weniger um de-

ren Würde, als um die per-
sönliche Beziehung. Ich finde
es schön und im Sinne des

Fragestellers auch hilfreich,
wenn wir tatsächlich auch
mit (noch) «warmen Hän-
den» unsere Spendenbedürf-
nisse befriedigen könnten.
Ob dies im einzelnen dann
den Zoologischen Garten
oder das Tierheim, Unicef
oder Pro Senectute, das ge-
meindenahe Behinderten-
heim oder die Kirche betrifft,
soll des Spenders Stimmigkeit
überlassen bleiben.

Ich habe allerdings auch
Verständnis für Menschen,
die es ausdrücklich ablehnen,
mit Testamenten und letzt-
willigen Verfügungen von
dannen zu ziehen. Dies muss
durchaus nicht Ausdruck von
Gleichgültigkeit und Unor-
dentlichkeit sein. Umgekehrt
kann ein endzeitliches Ord-
nungschaffen ja auch zur Pin-
geligkeit und zu einem Regle-
mentieren- und Regierenwol-
len übers Grab hinaus ver-
kommen.

Lediglich die gesetzlichen
Bestimmungen wirken zu las-

sen, kann auch zur Befrie-

digung der Hinterbliebenen
beitragen. (Deren Befriedung
erreichen zu wollen, ist viel-
leicht ein zu hoher An-
sprach!?) Dr. £. Kohz

Versiehe-
rangen

Dr. Hansruedi Berger

Senioren und der
Anlageplan
Mein Nacüüar hat £>ei einer Le-

foensversieizerang einen Senio-

ren-AnZa,gepZaM unterschrieben.
Weil die Prämien in Anlage-
fonds investiert wurden, Ziege

meiir drz'n ais bei einer Zconven-

tioneZZen Lebensversicherung,
meint er. Was meinen Sie?

Ihrem Nachbarn haben es

wahrscheinlich die verlok-
kenden Inserate der Gesell-
schaff angetan. Gut, dass Sie

sich erkundigt haben, bevor
Sie es ihm gleichtaten.

Anders als bei der her-
kömmlichen Lebensversiche-

rung werden beim Senioren-

Anlageplan die Prämien in
Anlagefonds investiert; da-

durch sind sie einem Kursrisi-
ko ausgesetzt.

Aber die Börse kann ja
auch boomen und Ihnen
jährlich sechs Prozent oder
noch mehr bescheren, wie es

die Prospekte und Zeitungs-
annoncen der betreffenden
Versicherung so anschaulich
beschreiben. Leider profitiert
der Anleger davon nur be-

schränkt, was am Beispiel ei-

nes 50jährigen Mannes be-
schrieben sei, welcher der Ge-

Seilschaft während 10 Jahren
monatlich 500 Franken (total
Fr. 60 000.-) an Prämien ein-
zahlt:

Rentieren die Fonds wäh-
rend dieses Dezenniums zum
Beispiel mit den erwähnten
sechs Prozent, so wird der
Mann mit sechzig von der

Versicherung Fr. 65 307 - er-

halten; dies entspricht einer
jährlichen Rendite von nur
1,67 Prozent. Hätte er das

Geld aber selbst angelegt, so

wären es brutto Fr. 81 532.-.
Die Gesellschaft behält also
Fr. 16 325.- zurück. Davon
gehen rund 3700 Franken für
die Risikoprämie (garantier-
tes Todesfallkapital) weg, die
verbleibenden Fr. 12 625-
sind Gewinn, Abschlusspro-
Visionen und andere Kosten.

Die Anlagefonds müssen
also mit mindestens 4,33 Pro-
zent rentieren, soll der Anle-

ger eine Verzinsung von mehr
als null erhalten. Gleichwohl
spricht die Gesellschaft in
ihren Inseraten von einem
«wertvollen Anlageplan». Es

leuchtet ein, dass der Steuer-

vorteil bei solchen Renditen
gering ist.

Je älter der Versicherungs-
nehmer, desto tiefer ist - we-
gen des teurer werdenden
Risikoschutzes - die Rendite.
Monats- statt Jahresprämien
drücken diese zusätzlich.

Natürlich bleibt es dieser

Versicherung überlassen, ob
sie solche Produkte verkaufen
will. Fairerweise müsste sie

aber in ihren Inseraten nicht
nur die Bruttorendite heraus-
streichen, sondern auch auf
die hohen Kosten hinweisen.
Leider erwähnt sie diese mit
keinem Wort.

Erwähnt sei, dass die Fortu-
na als einzige der solche An-
lagepläne anbietenden Ge-
Seilschaften ein Erlebensfall-

kapital (Fr. 55 276.-) garan-
tiert. Dies ist dann nützlich,
wenn die Börse bei Versiehe-

rungsende im Keller ist. Der
Kunde erhält freilich weniger
als die einbezahlten Prämien,
die Rendite ist also geringer
als null (-1,63%).

Leute ab fünfzig sollten
sorgfältig abklären, ob sie

noch einen Risikoschutz be-

nötigen, und sich z.B. folgen-
de Fragen stellen: Ist die Ehe-

frau/der Gatte über Sozialver-

Sicherungen (1. und 2. Säule)
und zusätzlich Erspartes nicht
schon genügend abgesichert?
Sind die Kinder nicht bereits
finanziell unabhängig? usw.
Alleinstehende brauchen oh-
nehin keinen Versicherungs-
schütz. Falls aber ein solcher

notwendig wird, gibt es dafür
separate Risikoversicheran-

gen. Es braucht also keinen
Anlagesparplan.

Wer dazu noch sparen
will, kann dies auch über
eine Bank tun. Ein Bankspar-
plan würde dem 50jährigen
Mann nach zehn Jahren
Fr. 72 207 - oder rund 7000
Franken mehr bringen (kal-
kulatorischer Zins: 4,5%),
und dies praktisch risikolos.
In diesem Betrag sind die Ko-
sten für die Risikoversiche-

rung bereits abgezogen.
Dr. oec. Hansrweäi Berber

Geheimtip: Gelée roy3.1e pur (hier günstiger)
Gönnen Sie Sich dieses Bienenprodukt als

wohltuende Unterstützung für Ihren Körper
- unverdünnt und naturbelassen -

Sie können damit auf natürliche Art Ihre Abwehr
stärken und Ihr Allgemeinbefinden verbessern.

Möglicherweise mehr als mit Medizin.
Wenn Sie also mit wertvoller Nahrung etwas für Sich
tun wollen, dann ist Gelée royale pur genau richtig

eine "Botschaft" der Natur

SCIAPI® M.J0St
Bienen- und Naturprodukte

M
_

Weberstr. 15 3007_Bern (03J) 371 7_4 20
_

Jawohl, senden Sie mir (Anz.:) Töpfchen (60 Gramm)
reine Gelée royale à Fr. 60.— + Porto; mit Kurzbeschrieb.

Name Vorname
Strasse / Nr. Alter.
PLZ Ort
Datum Unterschrift __izu
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